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Anhang.
In der «Allg. Schweiz. Militärzeitung» vom Februar 1932 habe ich in

einem Aufsatze «Grundsätzliche Gedanken zu einer neuen Militärorganisation»
diese Frage angeschnitten und darüber u.a. geschrieben:

«Es hatten ein durchschnittliches Alter
Im Armeekorps- Divisions- Brigade- Regiments

Jahre Kdt. Kdt. Kdt. Kdt.
1880 —. 57 49 40
1890 —. 56 49 43
1900 61 53 49 44
1910 60 54 46,5 44
1920 59 55 51 45
1930 64 58 52 45

Die durchwärts aufsteigende Linie gibt, unparteiisch und objektiv
betrachtet, zum Nachdenken Anlass und fordert gebieterisch, dass wir, was
die Franzosen schon längst haben, was in andern zivilen Berufen ebenfalls
überall eingeführt wurde, die Einführung einer Altersgrenze prüfen, das Für
und Wider sine ira et studio erwägen.

Damit wäre die Frage einer eventuellen Altersgrenze, wie sie z. B. in
Frankreich straff durchgeführt wird, angeschnitten. Wir möchten uns hiezu
nicht entscheidend äussern. Durchgehen wir die Kriegsgeschichte, so sehen
wir, dass alle grossen Heerführer, Alexander, Hannibal, Caesar, Chlodwig,
Karl Martell, Cromwell, Solimann, Prinz Eugen, Condé, Friedrich IL, Wellington,

Napoleon, Lee, Sherman, Grant, den Höhepunkt ihrer Führertätigkeit
zwischen dem 20. und 50. Altersjahre gehabt haben. Für die Zeiten von 1866
bis 1920 wollen wir keinen Masstab anlegen.»

Geschichte der Soldatenernährung
der militärisch wichtigsten Völker Europas

Von Oblt. der Sanität R. Bernoulli, Basel.

(Schluss)

Schweiz.
Die Organisation des schweizerischen Wehrwesens im

Verlaufe des 19. Jahrhunderts wird als bekannt vorausgesetzt. Auf
eine Erörterung desselben wird daher verzichtet.

Das erste allgemeine schweizerische Militärreglement vom
20. August 1817 sah eine dreifache Art der Durchführung der
Verpflegung der eidgenössischen Truppen vor:

1. Auf Märschen oder in Kantonnementen durch die Einwohner
gegen Abgabe von Gutscheinen, die dann vom Kriegskommissariat

nach den jeweils geltenden Marktpreisen eingelöst
wurden.

2. Durch Lieferanten.
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3. Durch Austeilung aus Magazinen. In diesem Falle wurden
die Fleischer und Bäcker von der Truppe weggenommen und
in Spezialkorps unter Leitung des Kriegskommissärs
organisiert.

Requisitionen von Lebensmitteln und Fourage durften nur
mit der ausdrücklichen Bewilligung des Oberbefehlshabers in
dringenden Fällen ausgeführt werden.

Das ganze Verpflegungswesen unterstand dem Kriegskom-
missarius für die Verpflegung. Dieser hatte namentlich die Lieferung

der Naturalien, die Anlegung von Magazinen und den Vollzug

der mit den Lieferanten geschlossenen Verträgen zu
überwachen.

Die tägliche Mundportion bestand aus:
Wz Pfund Brot von einzügig gemahlenem Weizen oder Kernen,
5/8 Pfund Rind- oder Kuhfleisch,
einer Zulage in Geld zur Anschaffung von Gemüse, Salz und Holz.

In ausserordentlichen Fällen konnten zudem auf Befehl des
Oberbefehlshabers Wein, Branntwein und Essig ausgeteilt werden.

Im Frieden während der jährlichen oder zweijährlichen
achttägigen Uebungen, die abwechslungsweise von den verschiedenen
Truppen besucht werden müssten, wurde die Verpflegungszulage
für Salz und Gemüse nicht ausbezahlt. Die Truppe war also in
diesem Falle auf die Verköstigung bei den Einwohnern oder auf
die reglementarische Brot- und Fleischportion allein angewiesen.

Das Reglement für die eidgenössische Kriegsverwaltung von
1828 behielt die Vorschriften des Militärreglements von 1817 im
grossen und ganzen bei. Lediglich einzelne Bestimmungen des
letzteren wurden näher umschrieben. So wurde die Salzration auf
1 Pfund für 30 Mann festgesetzt. Die Portion Wein bestand in
1 Mass auf 4 Mann, die Portion Branntwein in 1 Mass auf 16 Mann
und die Essigportion in 1 Mass auf 20 Mann. Als Norm des Masses
war das Berner Weinmass13) vorgeschrieben. Neben diesen durch
den Oberbefehlshaber befohlenen Zulagen konnte auf forcierten
Märschen, bei ausserordentlichen Anstrengungen und Beiwachen
eine Erfrischung oder eine ausserordentliche Verpflegung
gewährt werden.

Im Falle der Einquartierung genoss der Soldat die gewohnte
Kost des Ouartierträgers.

Die Rationen müssten im vorgeschriebenen Gewicht und in
guter Ware geliefert werden. Die von den Lieferanten bezogenen

13) 1 Berner Mass zu 4 Vierteli 1,6712 I.
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Lebensmittel wurden regelmässig untersucht und einer genauen
Kontrolle unterzogen.

Diese beiden Réglemente blieben für die Verpflegung des
Schweizer Heeres massgebend bis 1882, da das Reglement von
1845 die Kostsätze von 1817 und von 1828 beibehielt. Vom
1. Februar 1882 an trat das vom Bundesrate am 9. Dezember 1881

angenommene Verwaltungsreglement für die Schweizerische
Armee in Kraft.

Dieses Reglement sah drei verschiedene Verpflegungsarten
vor, nämlich :

1. Die Geldverpflegung (Selbstverpflegung). Der Soldat erhielt
einen Geldbetrag ausgehändigt und musste sich daraus selbst
verpflegen. Die Höhe dieser Mundportion wurde mit Fr. 1.—
festgesetzt, konnte aber unter Berücksichtigung der laufenden

Preise erhöht werden.
2. Die Gemeindeverpflegung (Quartierverpflegung), wenn die

Truppe die Verpflegung bei den Einwohnern erhält. Dabei
haben Offiziere und Mannschaften die landesübliche Kost
anzusprechen, bestehend aus Frühstück, Mittag- und Abendessen.

3. Die Naturalverpflegung, wenn die Truppe die Verpflegungsartikel

direkt bezieht. Diese war die hauptsächlichste
Verpflegungsart, wobei die Beschaffung der Verpflegungsbedürfnisse

erfolgen konnte:
a) durch Armeelieferanten (Lieferantenverpflegung),
b) durch die direkte Fürsorge der Verwaltung mittels

Ankäufe aus freier Hand (Regie- oder Magazinverpflegung),
c) Durch die Selbstsorge der Truppe (Kauf, Requisitionen).

Im Friedensverhältnis wurde die Art der Verpflegung durch
das schweizerische Militärdepartement auf Vorschlag des
Oberkriegskommissärs bestimmt, im Felde durch den Kommandanten
einer Heeresabteilung auf Vorschlag des Armeekriegskommissärs.

Im Feldverhältnis bestand die Mundportion aus :

750 g Brot
375 g frisches Fleisch
150—200 g Gemüse (Hülsenfrüchte. Reis. Gerste. Teigwaren etc.)

20 g Salz
15 g Kaffee (geröstet)
20 g Zucker.

Die einzelnen Rationen konnten ersetzt werden im Verhältnis

von:



für 375 g
frisches Fleisch
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500 g Zwieback für 750 g Brot
375 g gesalzenes Fleisch
250 g geräuchertes oder getrocknetes

Fleisch, Büchsenfleisch oder Speck
250 g Käse

Bei ausserordentlichen Anstrengungen und Märschen sowie
bei kalter Witterung konnten der Truppe Verpflegungszulagen
(Extraverpflegung) bewilligt werden, bestehend aus:
a) In Erhöhung der Fleischportion bis auf 500 g oder in 65 bis

125 g Käse,
b) In 0,3—0,5 Liter Wein oder in 0,06—0,1 Liter Branntwein.

Die Extraverpflegung konnte auch nur aus Wein bestehen.

Die Notportion (eiserne Ration), mit welcher die Truppen bei
einem Aktivdienst versehen werden sollten, durfte nur auf
besonderen Befehl gebraucht werden und musste so rasch als möglich

ersetzt werden. Sie bestand aus :

500 g Zwieback
oder 500 g Mehl
oder 750 g Brot (Dauerbrot)

250 g geräuchertes oder getrocknetes Fleisch oder Fleischkon¬
serven

15 g Salz
15 g Kaffee (geröstet)
20 g Zucker.

Bei einer eventuellen Verabfolgung von Gemüse oder
Gemüsekonserven konnte die Fleischration um 50 g vermindert werden.

Requisitionen von Lebensmitteln durften nur im Feldverhältnis
und nur vom Oberbefehlshaber und von den Kommandanten
selbständiger Heeresabteilungen angeordnet werden. Die Ausführung
der Requisition geschah in enger Zusammenarbeit mit den zivilen
Behörden. Erst wenn der Aufforderung zur Abgabe der Lebensmittel

nicht entsprochen wurde, oder die zivilen Behörden ihre
Tätigkeit eingestellt hatten, setzte die militärische Requisition
ein. Sie wurde von der Truppe unter der Mitwirkung eines
Offiziers der Kriegsverwaltung durchgeführt.

Im Friedensverhältnis bestand die Mundportion aus :

750 g Brot und 320 g Fleisch.
Für die Beschaffung des Gemüses und des Kochholzes

erhielt die Truppe eine Vergütung pro Mann und Tag im Betrage
von
20 Rp. in den Rekrutenschulen
10 Rp. in den Wiederholungs- und Spezialkursen.
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Im Friedensverhältnis fand die Verabfolgung einer Extraverpflegung

nur ausnahmsweise statt und beschränkte sich auf die
Manövertage der Brigadewiederholungskurse und
Divisionszusammenkünfte. Die Anordnung einer ausserordentlichen Verpflegung

unterlag der Bewilligung des Militärdepartementes.
Die Bestimmungen über die Qualität der Lebensmittel waren

recht strenge. Fortgesetzte und begründet erfundene Beschwerden

gegen einen Lieferanten führten zur sofortigen Aufhebung des
Vertrages. Für die Qualität der Lebensmittel wurde folgendes
vorgeschrieben (§ 202) :

«1. Das Brot muss aus reinschmeckendem, gesundem, trockenem
und von Kleie und Beimischungen freiem Kernen- oder
Weizenmehl, II. Qualität, in Laibe von 750 oder 1500 g bereitet
werden, gut ausgebacken und bei der Ablieferung mindestens
12 Stunden alt sein.

2. Das Fleisch muss von gut gemästeten Ochsen oder Kühen,
die nicht unter zwei und nicht über acht Jahre alt sind,
herrühren. Es muss mit weissen Fettstrichen durchzogen,
geruchfrei sein und eine schöne rote Farbe haben. Knochen
dürfen mit Ausnahme der im Fleische befindlichen keine
zugewogen werden, ebenso keine Eingeweide und keine
Kopfstücke. Von den beiden darf zur Verteilung an die Truppen
nur gelangen, was 12 cm über dem Vorderknie und dem
Sprunggelenk abgeschnitten worden ist. In der Regel soll nur
solches Fleisch an die Truppen abgegeben und transportiert
werden, welches von Tieren herrührt, die mindestens
24 Stunden vorher geschlachtet worden sind. Wo es irgendwie

tunlich ist, soll bei Abschluss der Fleischlieferungsverträge
ausschliesslich die Abgabe von Ochsenfleisch gedungen

werden. Gedörrter Speck muss gesund, frisch und rein sein,
nicht ranzig und nicht von Finnen oder Maden angegriffen
sein, sondern ein hartes, weisses und gesundes Fett zeigen.

3. Die Hülsenfrüchte müssen gesund, reinschmeckend, nicht zu
alt und nicht wurmstichig sein.

4. Der Reis soll trocken, grob, egal von Kern, von weisser Farbe
und nicht staubig oder mehlig sein; er darf nur wenig
gebrochene Körner enthalten und muss beim Kochen stark
aufquellen.

5. Teigwaren sollen gut ausgetrocknet, geruchlos, leicht
zerbrechlich und von gleichmässiger Farbe sein. Beim Kochen
sollen sie leicht aufquellen, ohne zu zerfliessen.

6. Der Kaffee soll trocken, rein, von gleicher natürlicher Farbe
sein und leicht braun geröstet einen angenehmen kräftigen
Geschmack haben.
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7. Der Wein muss hell, gesund und real sein und möglichst
wenig Säure enthalten.

Alle zur Verteilung an die Truppen gelangenden Nah-
rungs- und Genussmittel müssen unverfälscht, gesund und
vollkommen geniessbar sein.»
1885 wurde dieses Reglement mit geringfügigen Abänderungen
und Ergänzungen bestätigt und dieses letzte Verwaltungsreglement

steht heute noch in Kraft. Allerdings wurde es in der
Folge durch neue Erlasse (I. V. : Instruktion über die Verwaltung)
den jeweiligen neuen Verhältnissen angepasst.

Ein solcher Erlass ist die am 1. August 1914 vom Oberkriegskommissär

erlassene und durch den Schweizerischen Bundesrat
genehmigte Instruktion über die Verpflegung, Unterkunft und
Verwaltung. Die Tagesportion wurde in Ergänzung des Verwaltungs-
reglementes für den nun folgenden Aktivdienst wie folgt festgesetzt

:

750 g Brot
400 g frisches Fleisch
150—200 g Gemüse (Reis, Hülsenfrüchte, Gerste, Teigwaren usw.)
25 g Fett
20 g Salz

0,5 g Pfeffer
20 g Zucker

3 dl frische Milch \ oder 2 dl frische Milch
15 g Kaffee / und 50 g Schokolade

Die Verpflegung mit Konserven wurde genau geregelt:
1 Büchse Fleischkonserven à 250 g entsprach der Normalration
von 400 g Frischfleisch, desgleichen 500 g Zwieback 750 g Brot.
Es wurde streng darauf gehalten, dass Verpflegungszulagen,
sofern sie am Platze seien, tatsächlich verabfolgt und nicht
zugunsten der Kasse zurückbehalten würden.

Der Wandel in der Ernährungslehre ist unverkennbar: Endlich

ist Frischmilch in den Verpflegungsplan aufgenommen
worden.

Rückblick.
Ein zusammenfassender Ueberblick über die Soldatenernährung
im Laufe der Jahrhunderte ergibt folgendes Bild:

1. Es lassen sich streng schematisch drei sich überschneidende
Perioden abgrenzen:
a) Die erste Periode umfasst das Altertum, das Mittelalter

und den Beginn der Neuzeit bis zum Ausgang des 30jäh-
rigen Krieges. Die Kriege jener Zeit waren vor allem
Stammeskämpfe, Rachefehden, .zum Teil ein Zeitvertreib.
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Das Militärwesen stand im allgemeinen auf einer niedrigen
Stufe und basierte hauptsächlich auf Improvisation. Die
Krieger lebten raubend und plündernd auf Kosten
desjenigen Landstriches, in dem sie sich befanden. An ein
Morgen wurde kaum gedacht.

b) Die zweite Periode erstreckt sich bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts. Die nun bereits wohl organisierten Heere
hatten sich in exerziermässigen Gefechten als die ultima
ratio eines merkantilistischen Systems oder einer berechnenden

Hauspolitik ihres Herrschers zu erweisen. Da das
Land geschont werden musste, versuchte der Staat durch
die Magazine für den Unterhalt seiner Truppen zu sorgen.
Weil dies wegen der Schwerfälligkeit des Nachschubes
nicht immer ganz gelingen konnte, musste in diesem Falle
der mit Krieg überzogene Landesteil abermals zum Unterhalt

der Heere herhalten, diesmal auf dem Wege einer
geregelten Requisition.

c) Die dritte Periode umfasst die Zeit bis zum Beginn des
jetzigen Krieges. Sie ist gekennzeichnet durch die
Entstehung der Millionenheere. Diese Massenheere, von denen
unter allen Bedingungen Höchstleistungen verlangt werden,

bedürfen einer adäquaten Ernährung. Diese Verpflegung

lässt sich nicht mehr improvisieren und ad hoc
zusammenstellen. Das Verpflegungswesen wird eine den
übrigen militärischen Belangen ebenbürtige Disziplin. Die
Physiologen werden von nun an ein entscheidendes Wort
mitzureden haben.

In der Kampfzone selbst wird der Soldat sich nichts
mehr selber beschaffen können. Das Kommissariat wird
auch auf die Genussbedürfnisse Rücksicht zu nehmen
haben. Da der Nachschub zu einem mehr denn je
ausschlaggebenden Faktor geworden ist, wird sich kein Heer
mehr ohne Konserven und Konzentrate verpflegen lassen.
Die Verpflegung wird bis ins kleinste Detail normiert und
den verschiedenen Bedürfnissen und jeweiligen Erfordernissen

der Lage angepasst. Zur Sättigung der Millionenheere

wird das ganze eigene Land herhalten müssen. In
diesem wird jetzt requiriert mit der gleichen Strenge und
Schärfe wie früher im Feindesland ; der Krieg ist auch in
dieser Hinsicht totalitär geworden.

2. Das Kommissariatswesen, als ein Sonderzweig der allge¬
meinen militärischen Vorbereitung, ist ein Masstab für die
Höhe des Wehrwesens eines Volkes. In allen Zeiten gab es
militärisch hochstehende Völker und einsichtige Heerführer,
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die sich nicht in obige Perioden einreihen lassen. Sie kannten
die Bedeutung der Verpflegung und passten ihre Kriegszüge
unter anderem auch den Verpflegungsmöglichkeiten an. sei
es, dass sie den Kampf in reiche, schier unerschöpfliche Gegenden

trugen, sei es, dass sie, die «verbrannte Erde» scheuend,
sich ganz auf ihren Nachschub stützten und diesen vor allen
Dingen sicherstellten.

3. Die Verpflegung des Soldaten ist meist das Spiegelbild seiner
eigenen landesüblichen Ernährung. Wo dies ausser acht
gelassen wurde, musste mit einem schlechten Ernährungszustand
der Truppe mit all seinen Folgen gerechnet werden.

4. Die tägliche Verpflegung des Soldaten ist ein Masstab für das
Ansehen, das die herrschende Volksschicht oder die Regierung

ihren Untergebenen entgegenbringt. Das Verpflegungs-
reglement lässt sofort erkennen, ob es der freie, wehrhafte
Bürger ist, der zu Felde zieht, oder die Canaille, die man
füttern muss, damit sie die Strapazen eines Feldzuges ertragen
kann, ohne eigentlich zu wissen, um was es geht.

5. Das Verpflegungswcsen der Schweizer Truppen war in allen
Zeiten, in denen unser Wehrwesen in Blüte stand, ein
ausgezeichnetes. Dies gilt namentlich für das 19. Jahrhundert. In
bezug auf ihre Klarheit, Einfachheit und Vollständigkeit
können diese Réglemente als vorbildlich gelten. Die Achtung
gegenüber dem Wehrmanne, die aus ihnen spricht, ist
unverkennbar. Er ist es ja letzten Endes selbst, der sich frei und
unabhängig diese Réglemente zum Wohle des Ganzen selbst
gegeben hat.
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MITTEILUNGEN

Totentafel
Seit der letzten Publikation sind der Redaktion folgende

Todesfälle von Offizieren unserer Armee zur Kenntnis gelangt:
Oberst der Infanterie Ferdinand Rutishauser, geb. 1872, a. d.

Wehrpflicht entlassen, ehem. Kdt. Geb. Inf. Rgt. 17, verstorben
am 30. Nov. 1942 in Sommeri (Thurgau).

Major Alphons Landolt, geb. 1885, verstorben am 16. Februar 1943
in Steinhausen.

Major Otto Schnabel, geb. 1865, verstorben am 24. Februar 1943
in Zürich.
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